
Bonusprogramm wird attraktiver
Professionelle Zahnreinigung und mehr: jetzt bei „G-win“ anerkennen lassen!

Liebe Leserin, lieber Leser,

nach einer Entscheidung der Bundesregierung 
werden Sie vom kommenden Jahr an keine 
Praxisgebühr mehr bezahlen müssen. Wir 
begrüßen dies, weil von dieser Zuzahlung vor 
allem Kranke betroff en waren. Außerdem hatte 
die Praxisgebühr keinen steuernden Eff ekt. 
Nach wie vor gibt es in Deutschland durch-
schnittlich fast 20 Arztbesuche pro Person im 
Jahr. Will man deren Anzahl verringern, muss 
man nach meiner Überzeugung nicht mit 
Restriktionen, sondern mit verbesserter 
Versorgung überzeugen. Hierzu gehören meines 
Erachtens eine verbesserte Koordination der 
Diagnostik und Behandlung durch den Hausarzt 
sowie zeitnahe Termine bei Fachärzten und ggf. 
auch Kliniken. Bei der Bosch BKK sind wir mit 
unseren Hausarzt-, Facharzt- und Zweitmei-
nungsprogrammen insoweit auf einem guten 
Weg. Leider können wir diese noch nicht 
fl ächendeckend anbieten, weil wir von Koopera-
tionspartnern abhängig sind. In Baden-Württem-
berg haben wir mit solchen Verträgen die 
größten Fortschritte erzielt. Hier haben wir jetzt 
auch ein Facharztprogramm gestartet.

In Bayern haben wir in Ergänzung des Hausarzt-
programms im Oberallgäu sowie im Raum 
Bamberg mit verschiedenen Vertragspartnern 
ein Zweitmeinungsprogramm vereinbart, das in 
komplexen Krankheitsfällen ambulant eine 
klinische Diagnostik ermöglicht. Entsprechende 
Verträge bestehen auch mit Kassenärztlichen 
Vereinigungen im Saarland, in Rheinland-Pfalz 
sowie in Thüringen. Vom 1.4.2013 an wird 
voraussichtlich auch Niedersachsen hinzukom-
men. Ein Drittel unserer rund 210.000 Versi-
cherten nimmt bereits an unseren Programmen 
teil. Wer krank ist, profi tiert von der verbesser-
ten Versorgung und trägt mit deren erhöhten 
Effi  zienz zur guten fi nanziellen Situation der BKK 
bei. Wir überlegen uns, wie wir dieses Vertrauen 
nach Wegfall der Praxisgebühr belohnen 
können. Vielleicht gibt es ja 2013 ein Geschenk. 
Ich kann noch nichts versprechen, weil hierüber 
unsere Selbstverwaltung zu entscheiden hat. 
Aber die Planung hierfür steht.

Ihr

Bernhard Mohr
Vorstand

Bernhard Mohr
Vorstand der 
Bosch BKK
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Gesetzliche Kranken- und Pfl egeversicherung

Bosch BKK-Versicherte sind ge-
sundheitsbewusst – das zeigt sich 
auch an der stetig wachsenden Zahl 
an „G-win“-Teilnehmern. Für uns ist 
das Ansporn genug, unser Bonus-
programm für gesundheitsbewuss-
tes Verhalten noch weiter zu ver-
bessern. 2013 gibt es deshalb eine 
Reihe von Neuerungen: So werden 
künftig mehr gesunderhaltende 
Aktivitäten beim Aktionsbonus 
anerkannt, zum Beispiel die profes-
sionelle Zahnreinigung, Vorsorge-
maßnahmen oder sportliche Leis-
tungen. Hier die wichtigsten 
Änderungen:

Professionelle Zahnreinigung 
Wer die Zahnvorsorge durch eine 
professionelle Zahnreinigung im Jahr 
ergänzt, kann dadurch seinen „G-
win“-Bonus um 10 Euro erhöhen. Als 

Nachweis gilt die Bestätigung durch 
die Zahnarztpraxis oder die Rech-
nungskopie.

Neu: Private Vorsorge
Grippeschutzimpfung, Seh- oder 
Hörtest, Glaukom-Untersuchung, 
Darmkrebs- oder Hautkrebsscree-

ning – diese Vorsorgemaßnahmen 
werden bei Bosch als Gesundheits-
aktionen im Betrieb angeboten und 
können von Bosch-Mitarbeitern 
bereits als „Betriebliche Gesund-
heitsaktion“ bei „G-win“ nachgewie-

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2.

Facharztprogramm gestartet
Neues Programm von Bosch BKK und 
Ärzteverbänden in Baden-Württemberg soll 
Haus- und Fachärzte besser vernetzen. Seite 2

Pfl ege-Neuausrichtungsgesetz
Die wichtigsten Änderungen ab 2013 für 
Pfl egebedürftige und Pfl egepersonen. Seite 3

Große Hilfe durch Patientenbegleiterin
Leonhard Winkler, langjähriger Bosch-Mitarbeiter 
und früherer Gesamtschwerbehindertenvertrauens-
mann über seine persönlichen Erfahrungen. Seite 3

Patientenrechte-Gesetz
Neues Gesetz soll Rechte von Patienten
stärken und ihre Durchsetzung vereinfachen. Seite 4

Geschäftsstelle Leonberg
Julia Kern berichtet von ihren Erfahrungen im 
ersten Jahr als Geschäftsstellenleiterin. Seite 4

Neues „Outfi t“ für die Homepage
Der Internetauftritt der Bosch BKK erhält in 
Kürze ein neues Gesicht: Navigation, Aufbau und 
Aussehen werden überarbeitet. Zudem werden 
die Internetseiten benutzerfreundlicher: Zum 
Beispiel soll der Nutzer mit wenigen Klicks zur 
gesuchten Information gelangen. Dabei hilft unter 
anderem eine verbesserte Suchfunktion. Der 
neue BKK-Auftritt wird noch vor Jahresende 
online gehen. www.Bosch-BKK.de
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Lese-, Rechtschreib- 
und Rechenstörungen
Infoportal im Internet
Eltern und Lehrer können sich auf einem 
speziellen Internetportal zum Thema 
Legasthenie und Dyskalkulie (Lese-, 
Rechtschreib- und Rechenstörungen) 
informieren. Dort fi nden sie Hintergrundin-
formationen, Ratgeber oder Termine für 
Eltern- und Lehrerfortbildungen. Weltweit 
sind rund fünf Prozent der Menschen von 
Legasthenie bzw. Dyskalkulie betroff en. 
Der BKK Bundesverband unterstützt den 
Bundesverband Legasthenie und Dyskalku-
lie e. V. in dem Projekt „Vielfalt als Chan-
ce“: Mehr gesellschaftliche Akzeptanz und 
eine Verbesserung der Situation der 
Betroff enen sind die wesentlichen Ziele. 
Mehr unter: www.bvl-infothek.de
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sen werden. Künftig werden auch 
Versicherte belohnt, die diese 
Vorsorgemaßnahmen nicht im 
Betrieb, sondern beim Haus- oder 
Facharzt wahrnehmen: Dafür gibt es 
die neue Kategorie „Private Vorsor-
ge“. Die Aktivität muss wie gewohnt 
durch einen Stempel der Arztpraxis 
oder Apotheke bzw. das durchfüh-
rende Fachpersonal bestätigt wer-
den. Pro Kalenderjahr kann eine 
Maßnahme in dieser Rubrik aner-
kannt werden, mit einem Bonuswert 
von 10 Euro. 

Höherer Treuebonus für Ältere
Aktiv und fi t sein lohnt sich immer – 
mit zunehmenden Alter fällt es aber 
manchen etwas schwerer, bei 
„G-win“ zu punkten. Wir möchten 
gesundheitsbewusstes Verhalten 
auch im Alter fördern. Deshalb 

Fortsetzung von Seite 1:

Bonusprogramm wird attraktiver

„Option S“-Tarif
Änderung zu Ihrem Vorteil
Durch eine gesetzliche Neuerung dürfen 
Selbstbehalt-Tarife nicht mehr mit Leistun-
gen mitversicherter Familienmitglieder 
belastet werden. Dies betriff t auch den 
Tarif „Option S“ der Bosch BKK. Die Bosch 
BKK hatte seit jeher Leistungen unter 18-
jähriger Mitversicherter nicht beim Selbst-
behalt des Mitglieds berücksichtigt. Nach 
der neuen Vorgabe werden künftig gar 
keine Leistungen Mitversicherter mehr auf 
den Selbstbehalt des Teilnehmers ange-
rechnet. Die Bosch BKK hat diese Ände-
rung bereits rückwirkend für die Jahresab-
rechnung 2011 umgesetzt, so dass die 
Teilnehmer schon für das vergangene Jahr 
von der neuen Regelung profi tieren.

Ein-Blick

können sich Versicherte nun z. B. 
ihre Teilnahme an Tanzgruppen des 
Bundesverbands für Seniorentanz 
bei „G-win“ anerkennen lassen. Um 
ihr Engagement besonders zu 
würdigen, erhalten Teilnehmer ab 65 
Jahren zudem einen erhöhten 
Treuebonus von 10 Euro.

Sport und Bewegung
Im Bereich Bewegung und Sport 
werden künftig mehr Aktivitäten 
anerkannt, zum Beispiel die erfolg-
reiche Teilnahme an Volksläufen ab 
6 km und organisierten Radtouren-
fahrten ab 40 km sowie Sportan-
gebote der Volkshochschulen.

Verena Franke aus Seeg im Allgäu war die Hauptgewinnerin der ersten „G-win junior“-
Verlosung: Der Preis wurde unter allen Kindern ausgelost, die bereits zum zweiten Mal in 
Folge an dem Bonusprogramm für Kinder teilgenommen und sich so ihren „Treuebonus“ 
gesichert hatten. Verenas Preis: Kamelreiten mit der gesamten Familie. „Es hat viel Spaß 
gemacht und ist absolut zu empfehlen“, erklärte die Gewinnerin nach dem Kamelritt. Auch 
dieses Jahr wird wieder ein Gewinner ausgelost – vielleicht ein kleiner Ansporn für andere 
Kinder, auch bei „G-win junior“ mitzumachen?

Alle neu anerkannten Aktivitäten auf einen Blick:
■  Professionelle Zahnreinigung
■  Private Vorsorgeaktivitäten (z. B. Grippeschutzimpfung, Seh- 

oder Hörtest, Darmkrebs- oder Hautkrebsscreening, PSA-Test, 
Glaukom-Untersuchung, Blutdruck-, Blutzucker-, Cholesterin-
Messung mit Beratung, Blutspende)

■  Sportangebote der Volkshochschulen
■  Erfolgreiche Teilnahme an Volksläufen ab 6 km und organisierten 

Radtourenfahrten ab 40 km
■  Nachweis des gesunden Körpergewichts wahlweise durch den 

bekannten BMI oder den sog. WHtR (Taille-Körpergröße-Quotient)
■  Teilnahme an Geburtsvor bereitungskursen
■  Tanzgruppen des Bundesverbandes für Seniorentanz

+  Treuebonus von 10 Euro ab 65 Jahren

In Zusammenarbeit mit mehreren 
Ärzteverbänden hat die Bosch BKK 
in Baden-Württemberg ein Fach-
arztprogramm gestartet. Es ergänzt 
das Hausarztprogramm und soll 
helfen, Haus- und Fachärzte stärker 
zu vernetzen. 

Die Patienten erhalten schnellere 
Termine und profi tieren von verein-
barten Qualitätsstandards, z. B. der 
Orientierung an wissenschaftlich 
fundierten Behandlungsleitlinien. Im 

Facharztprogramm 
gestartet
Neues Angebot in Baden-Württemberg

Gegenzug erhalten die an dem Pro-
gramm teilnehmenden Fachärzte 
eine höhere und planbare Vergütung. 

Das Facharztprogramm startet 
zunächst für Herz-/Kreislauferkran-
kungen, Magen-/Darmerkrankungen 
und den Bereich Psychotherapie. An-
fang 2013 kommen die Fachgebiete 
Neurologie und Psychiatrie dazu, 
außerdem ist die Einbeziehung 
orthopädischer Behandlungen 
geplant. Voraussetzung für die 

Hinweis für „G-win“-
Teilnehmer
Im Rahmen des Bürgerentlas-
tungsgesetzes ist die Bosch 
BKK verpfl ichtet, gewährte 
Bonuszahlungen dem Finanz-
amt zu melden. Diese mindern 
die steuerlich absetzbaren 
selbstgezahlten Beiträge zur 
Krankenversicherung. Zu 
diesen Bonuszahlungen zählt 
auch der Bonus für die erfolg-
reiche Teilnahme an „G-win“. 
Bei Fragen zu den Auswirkun-
gen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Steuerberater oder das 
Finanzamt.

Einschreibung in das neue Pro-
gramm ist die Teilnahme am Haus-
arztprogramm in Baden-Württem-
berg. So wird sichergestellt, dass 
der Austausch zwischen Haus- und 
Facharzt reibungslos und schnell 
funktioniert. 

Das Facharztprogramm ist auf Baden-
Württemberg begrenzt, da wir in 
jedem Bundesland die dortigen 
Ärzteverbände als Partner gewinnen 
müssen. Die Zusammenarbeit mit 
den Verbänden in Baden-Württem-
berg ist hierbei am weitesten fort-
geschritten. Informationen zum 
Facharztprogramm gibt es unter 
www.Bosch-BKK.de/Facharztpro-
gramm und bei den Kundenberatern 
in Baden-Württemberg. 



Verbesserungen in der Pfl ege
Gesetzliche Änderungen ab 2013

Hilfe für Demenzkranke
Menschen mit Demenz, die keiner 
Pfl egestufe zugeordnet sind, erhal-
ten zusätzlich zum Betreuungsgeld 
von 100 Euro (Grundbedarf) bzw. 
200 Euro im Monat (erhöhter Be-
darf) künftig auch Leistungen aus 
der Pfl egeversicherung: 120 Euro für 
Geldleistungen oder 225 Euro für 
Sachleistungen. Ambulante Pfl ege-
dienste erhalten bis zu 225 Euro. 

Demenzpatienten in der Pfl egestu-
fe I, die zu Hause von ambulanten 
Pfl egediensten betreut werden, 
erhalten künftig bis zu 665 Euro. In 
der Pfl egestufe II sind es 1.250 Euro. 
Das Pfl egegeld, das gezahlt wird, 
wenn die Betreuung durch Angehöri-
ge übernommen wird, wird in Pfl ege-
stufe I auf 305 Euro angehoben, in 
der Pfl egestufe II auf 525 Euro.

Mehr Wahlmöglichkeiten
Um die Pfl ege an ihre Bedürfnisse 
anzupassen, können Versicherte 
neben den verrichtungsbezogenen 
Leistungen (Grundpfl ege, hauswirt-
schaftliche Hilfe) mit ambulanten 
Diensten auch Zeitkontingente für 
Betreuungsleistungen (z. B. Vorle-
sen, Spazierengehen) vereinbaren.

Entlastung pfl egender Angehöriger
Pfl egenden Angehörigen wird das 
Pfl egegeld auch während einer 
Kurzzeit- oder Verhinderungspfl ege 
weitergezahlt. Der Zugang zu einer 
Reha-Maßnahme für pfl egende 
Angehörige wird erleichtert.

Förderung alternativer Wohnformen
Wohnformen zwischen der ambulan-
ten und stationären Betreuung 
werden mit maximal 2.500 Euro pro 
Person gefördert (höchstens 10.000 
Euro pro Wohngruppe). Das Geld 
kann für Umbaumaßnahmen in der 
gemeinsamen Wohnung eingesetzt 
werden. Unter bestimmten Umstän-
den gibt es für solche Gruppen pro 
Bewohner 200 Euro monatlich 
zusätzlich.

Wohnungsumbau
Pfl egekassen können jetzt höhere 
Zuschüsse zur Verbesserung des 
Wohnumfelds zahlen. Statt nur 
einmal kann der Zuschuss von 2.557 
Euro künftig bis zu viermal gezahlt 
werden, wenn mehrere Pfl egebe-
dürftige zusammenwohnen. Bei 
einem Zuschuss von weniger als 
2.557 Euro entfällt die Eigenbeteili-
gung.

Auskunftsrechte
Versicherte können sich in Zukunft 
das Gutachten des Medizinischen 
Dienstes zuschicken lassen und 
erhalten automatisch Auskunft, ob 
die Durchführung einer Reha-Maß-
nahme notwendig ist.

Schnelle Entscheidungen
Pfl egekassen müssen künftig einen 
Beratungstermin innerhalb von zwei 
Wochen anbieten – auf Wunsch des 
Versicherten zu Hause oder in der 
Einrichtung, in der er lebt. Eine 
Begutachtung durch den Medizini-
schen Dienst muss innerhalb von vier 
Wochen erfolgen. Werden diese 
Fristen nicht eingehalten, wird die 
Pfl egekasse sanktioniert.

Beitragserhöhung
Zur Finanzierung der neuen Leis-
tungen wird der Beitragssatz zum 
1. Januar 2013 um 0,1 Beitragssatz-
punkte von derzeit 1,95 % auf 
2,05 %, bei Kinderlosen von 2,2 % 
auf 2,3 % erhöht.

Private Pfl egevorsorge
Wer selbst für sein Alter vorsorgen 
möchte und eine private Pfl egeversi-
cherung abschließt, erhält in Zukunft 
eine staatliche Zulage von 60 Euro 
pro Jahr. Diese Zulage wird einkom-
mensunabhängig bezahlt und soll vor 
allem Menschen mit geringerem 
Einkommen den Abschluss einer 
Pfl ege-Zusatzversicherung ermögli-
chen.

Am 1. Januar 2013 tritt das Pfl ege-Neuausrichtungsgesetz in Kraft. Die 
wichtigsten Neuerungen hier im Überblick.

Leonhard Winkler weiß durch seine 
Tätigkeit, wie wertvoll Hilfe in 
schweren Lebenssituationen ist. Als 
er selbst vor vier Jahren einen 
Schlaganfall erlitt und in den Folge-
jahren drei Augeninfarkte, waren die 
Patientenbegleiterinnen Sonja 
Gunzelmann und Manuela Handwer-
ger eine große Unterstützung. „Ich 
hatte schon immer ein gutes Verhält-
nis zur Bosch BKK“, erzählt er. „Und 

habe meine Krankenkasse in der 
Zeit, als es mir schlecht ging, als 
starken Partner an meiner Seite 
wahrgenommen.“ Ihm selbst geht es 
nach der Rehamaßnahme wieder gut. 
Heute kümmert er sich vor allem um 
seine Frau, die an einer schweren 
Augenerkrankung leidet. Das bedeu-
tet viele Veränderungen im häusli-
chen Umfeld und vor allem muss 
Leonhard Winkler den Alltag immer 
wieder neu organisieren. Dazu 
gehören regelmäßige Arztbesuche 
und Therapien seiner Frau. 

Beide werden von der Familie sehr 
unterstützt. Dennoch ist es wichtig, 
mit Hilfe der Patientenbegleiterin die 

gesundheitliche Situation von 
Leonhard Winkler und seiner Frau 
nachhaltig zu stabilisieren, damit sie 
den Alltag meistern können. Im 
Gespräch mit dem behandelnden 
Arzt und der Patientenbegleiterin 
stellte sich heraus, dass eine ge-
meinsame Rehamaßnahme sinnvoll 
wäre, die dann von der Bosch BKK 
bewilligt wurde. „Es hat so gut 
getan, jemanden an der Seite zu 
haben, der nicht nur Rat, sondern 
auch Tat bietet. Frau Handwerger hat 
letztendlich alles für uns organisiert 
und in die Wege geleitet. Das war 
eine große Entlastung.“ Zudem hat 
sich die Patientenbegleiterin auch 
viel Zeit für Fragen genommen. „Ich 
konnte mir alles von der Seele 
reden“, sagt Leonhard Winkler. „Und 
ich weiß, dass unsere Patientenbe-
gleiterin auch in Zukunft für uns da 
ist. Das ist ein beruhigendes Gefühl.“

„Eine große Entlastung“
Leonhard Winkler vertraut auf Rat und Tat seiner Patientenbegleiterin

Über 30 Jahre hat Leonhard Winkler für Bosch in Bamberg gearbeitet. 
Zunächst als Metallwerker und dann viele Jahre als freigestellter Betriebs-
rat, 1. stellvertretender Gesamtschwerbehindertenvertrauensmann und 
1994 – kurz vor seinem Ruhestand – Gesamtschwerbehindertenvertrau-
ensmann für Bosch in Deutschland. Sein Engagement für Schwerbehinder-
te wurde 1999 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Patientenbegleiterin Manuela Handwerger 
mit dem Ehepaar Marga und Leonhard 
Winkler
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Bei unserem Bonusprogramm für gesundheitsbewusstes 
Verhalten „G | win“ können Sie sich jetzt noch mehr 
Aktivitäten anrechnen lassen. Zum Beispiel die pro-
fessionelle Zahnreinigung oder private Vorsorgeaktivitäten 
wie die Grippeschutzimpfung, Seh- oder Hörtests. 
Jetzt mitmachen und eine attraktive Geldprämie sichern! 
www.Bosch-BKK.de/G-win

G | win: Jetzt noch 
einfacher zum Bonus!
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Folgende Themen geht der Gesetz-
geber unter anderem in dem neuen 
Gesetz an: Unterstützung von 
Patienten bei Behandlungsfehlern, 
Informations- und Aufklärungspfl ich-
ten, Dokumentation der Behandlung, 
Einsichtnahme in die Patientenakte 
und Einhaltung bestimmter Fristen 
bei der Bearbeitung von Leistungsan-
trägen.

Behandlungsfehler
Krankenkassen müssen künftig 
Versicherte beim Verdacht eines 
Behandlungsfehlers unterstützen. 
Wie viele Behandlungsfehler in 
Deutschland passieren, lässt sich 

nur schätzen. Angenommen werden 
40.000 bis 170.000 jährlich. Bisher 
waren die gesetzlichen Kassen hier 
nicht zur Unterstützung ihrer Versi-
cherten verpfl ichtet. Allerdings: Die 
Bosch BKK hat aus ihrem Selbstver-
ständnis heraus dieses „Können“ 
schon immer als „Sollen“ interpre-
tiert und Versicherten zum Beispiel 
Gutachten des Medizinischen Diens-
tes zur Verfügung gestellt. 

Unterstützung bietet die Bosch BKK 
Versicherten außerdem bei rechtli-
chen Verfahren. Führt die Kasse 
einen Schadensersatzprozess wegen 
der ihr entstandenen Behandlungs-

kosten, kann sie über den Prozess-
verlauf informieren.

Kurze Fristen bei Anträgen
Der Gesetzgeber sieht im Patienten-
rechte-Gesetz vor, dass gesetzliche 
Kassen ihre Versicherten rechtzeitig 
informieren müssen, wenn sie über 
Leistungsanträge nicht innerhalb von 
drei Wochen entscheiden können. 
Dies tut die Bosch BKK bereits 
heute. Der Versicherte erhält in der 
Regel einen Zwischenbescheid, wenn 
absehbar ist, dass dem Antrag nicht 
innerhalb der vorgegebenen Zeit 
zugestimmt werden kann, zum 
Beispiel weil ein Gutachten vom 
Medizinischen Dienst eingeholt 
werden muss.

Informationspfl ichten
Neu ist auch, dass zum Beispiel der 
Besuch beim Arzt und die daraus 
resultierende Behandlung erstmals 

als Behandlungsvertrag bzw. eine 
spezielle Form des Dienstvertrags 
defi niert werden. Hierzu gehört, 
dass der Arzt verpfl ichtet ist, den 
Patienten ausführlich und verständ-
lich über Diagnose, Therapie und 
daraufhin erfolgende Maßnahmen 
aufzuklären. Er muss ihn auch über 
mögliche Behandlungsfehler, Risiken 
und Behandlungsalternativen infor-
mieren sowie eine Patientenakte 
anlegen. Der Patient muss dann für 
die Behandlung sein Einverständnis 
geben und hat das Recht, jederzeit 
seine Akte einzusehen. Bei den so 
genannten individuellen Gesund-
heitsleistungen (IGeL) müssen 
künftig Patienten schriftlich über 
deren Kosten informiert werden.

Bis das Gesetz in Kraft tritt, kann es 
noch zu Änderungen kommen. 
Unsere Kundenberater stehen Ihnen 
gerne für Fragen zur Verfügung.

Neues Patientenrechte-Gesetz
Patienten sollen mehr Unterstützung erhalten

Zum 1.1.2013 soll das Patientenrechte-Gesetz in Kraft treten. Ziel ist es, 
die Rechte der Patienten zu stärken. Denn sechs von zehn Patienten 
kennen nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ihre Rechte 
nicht. Die Patientenrechte sind bisher nicht nur auf mehrere Gesetzbücher 
verteilt, sondern auch gesetzlich uneinheitlich geregelt. Die bestehende 
Rechtsprechung soll jetzt im Patientenrechte-Gesetz gebündelt werden.

„Mehr persönlicher 
Kundenkontakt“

Seit rund einem Jahr leitet Julia Kern 
die BKK-Geschäftsstelle in Leonberg, 
in der rund 7.000 Versicherte betreut 
werden. Julia Kern berichtet über 
ihre Erfahrungen im vergangenen 
Jahr.

Frau Kern, was gefällt Ihnen 
an der Arbeit in Leonberg?
Mit drei Kundenberaterinnen und 
einer Auszubildenden ist Leonberg 
eine kleine Geschäftsstelle. Da geht 
es etwas ruhiger zu als in den großen 
Geschäftsstellen, dafür ist der 
Kontakt zu den Versicherten sehr 
eng. Wir wissen gut, wer besonders 
viel Unterstützung braucht – auch 
bei den Versicherten, die von den 
Kolleginnen betreut werden. 

Gibt es auch einen 
Patientenbegleiter vor Ort?
Unsere Patientenbegleiterin Anja 
Stolze sitzt zwar in Stuttgart, kommt 
aber in der Regel einen Tag pro 
Woche zu uns. Oder sie besucht die 
Versicherten in und um Leonberg 
direkt zu Hause. Nach solchen 
Besuchen gibt sie uns sofort Be-
scheid, wenn der Versicherte zum 
Beispiel Hilfsmittel wie einen Rolla-
tor benötigt. Wir kümmern uns dann 
um eine schnelle Genehmigung. 

Sie haben schon in drei anderen 
Geschäftsstellen gearbeitet. Was ist 
in Leonberg anders als anderswo?
Es kommen mehr Versicherte per-
sönlich zu uns in die Geschäftsstelle, 
was sicher auch an der zentralen 
Lage liegt. Vor allem ältere Men-
schen suchen das persönliche 
Gespräch. So kann vieles leichter 
erklärt werden als am Telefon, wo 
die Verständigung schon akustisch 
manchmal schwieriger ist. Außerdem 
kommen viele Familien zu uns, z. B. 
um die Geschenke für die absolvier-
ten Kinder-Vorsorgeuntersuchungen 
abzuholen.

Julia Kern 
leitet die BKK-
Geschäftsstelle 
Leonberg.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <>
    /CHT <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /DEU ( )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


